
MASCHINENBRUCH - Betriebsmittel von Gasturbinen und Gasturboanlagen -
MB54-03

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, die eingetreten sind durch die
Nichteinhaltung der von der Erzeugerfirma erlassenen Vorschriften hinsichtlich der Verwendung
geeigneter Betriebsmittel.
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